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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §23;

Rechtssatz

Einkünfte aus Gewerbebetrieb liegen auch dann vor, wenn infolge einer Fehlinvestition Einnahmen ausbleiben. Es

muss lediglich der unzweifelhafte Plan für die konkrete erwerbswirtschaftliche Betätigung, die ernsthafte Absicht der

Gewinnerzielung klar erwiesen sein. Anderes würde nur gelten, wenn die Aufnahme der geplanten Betätigung von

vornherein nicht möglich wäre (Hinweis E 30.10.1996, 94/13/0165).
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